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1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Kremmen plant für ein Gebiet östlich der Straße der Einheit und südlich 
des Wiesenring die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 „Rhingärten“. Pla-
nungsziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für neue 
Wohnbauflächen. Die Ausweisung ist als Allgemeines Wohngebiet geplant. 

In diesem Zusammenhang ist eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung 
der Geräuschbelastung durch den Straßen- und Schienenverkehr auf den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans durchzuführen und anhand der DIN 18005 – 
Schallschutz im Städtebau /1/ zu bewerten.  

Bei Bedarf werden bestehende Konflikte aufgezeigt und Ansätze zum Schall-
schutz als Festsetzungen im Bebauungsplan entwickelt. 

2 Arbeitsunterlagen 

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Unterlagen wurden für die Bearbeitung der vor-
liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1:  Bereitgestellte Unterlagen 

Art der Unterlagen 
Datei-
format 

Bereitgestellt  

per von am 

ALK/LOD DXF E-Mail Bonava Deutschland GmbH 07.10.2021 

Grundlagenplan Ver-
messer  

DXF E-Mail Bonava Deutschland GmbH 23.09.2021 

Entwurf Aufstellungs-
beschluss B-Plan 
Kremmen 

PDF E-Mail LK Argus GmbH 07.07.2021 

Verkehrszahlen, Ge-
schwindigkeiten und 
Oberflächen 

PDF E-Mail LK Argus GmbH 28.09.2021 

Schienenverkehrsda-
ten 

XLSX E-Mail DB AB 10.09.2021 
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3 Berechnungsgrundlagen 

Der Untersuchungsraum und die für die schalltechnischen Berechnungen maß-
gebliche Umgebung wurden in einem 3-dimensionalen Schallausbreitungsmodell 
digital erfasst. Dabei wurden relevante Schallquellen und vorhandene Baukörper, 
die abschirmend oder reflektierend wirken, in ihrer Lage und Höhe berücksichtigt.  

Sämtliche Berechnungen erfolgten mit dem Programm SoundPlan, Version 8.2 
(07.09.2021) der Firma SoundPlan GmbH. 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel für die Straße erfolgten nach dem Teil-
stückverfahren der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019“ – 
RLS 19 /2/. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie Straßenoberfläche des re-
levanten Straßenverkehrswegs wurden bei den Ermittlungen der Schallemissionen 
in Ansatz gebracht.  

Der Schienenverkehr wurde gemäß der 16. BImSchV, Anlage 2: Berechnung des 
Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03) /3/ berechnet.  

4 Beurteilungsgrundlagen 

Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen auf die Planung durch den Straßenver-
kehrslärm erfolgt auf Grundlage der DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ 
/1/ sowie der „Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV)“ /4/. Letztere 
stellt dabei einen Abwägungsspielraum hinsichtlich einer möglichen Zulässigkeit 
von Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 dar. Darüber sind 
dann Maßnahmen zum Schallschutz nach gutachterlicher Auffassung geboten. 

Im Sinne einer lärmoptimierten Planung sollen die in der Tabelle 2 dargestellten 
Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005, Teil 1 eingehalten werden. 
Die in Tabelle 2 hervorgehobene Nutzung (Allgemeines Wohngebiet) stellt den für 
die vorliegende Untersuchung zu Grunde gelegten Bewertungsstandard und damit 
anzusetzenden Orientierungswerte dar. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 (Auszug) für Verkehrsgeräusche  

Nutzung 
Tag 

(06:00-22:00 Uhr) 

in dB(A) 

Nacht 
(22:00-06:00 Uhr) 

in dB(A) 

Reine Wohngebiete 50 40 

Allgemeine Wohngebiete 55 45 

Dorf- und Mischgebiete 60 50 
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Idealerweise ist die Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der 
DIN 18005 anzustreben. Aus Sicht des Schallschutzes handelt es sich hierbei um 
gewünschte Zielwerte, jedoch nicht um Grenzwerte. Der Belang des Schallschut-
zes ist bei der Abwägung, welche Maßgaben bei der Bewertung verbindlich ge-
setzt werden, als ein wichtiger Planungsgrundsatz (neben anderen Belangen) zu 
verstehen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt dienen 
und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden 
kann. 

Der Planaufstellende verfügt über einen Ermessensspielraum hinsichtlich der 
Schwelle für das Einsetzen einer hinzunehmenden Beeinträchtigung durch Lärm. 
Nach geltender Rechtsauffassung werden in der Regel die Grenzwerte der 
16. BImSchV als Obergrenze dieses Ermessensspielraums zur Bewertung von 
Verkehrslärm herangezogen. In Tabelle 3 sind die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV aufgeführt sowie die zugrunde gelegte Nutzung für die vorliegende 
Untersuchung hervorgehoben. 

Tabelle 3: Grenzwerte nach 16. BImSchV (Auszug) 

Nutzung 
Tag 

(06:00-22:00 Uhr) 

in dB(A) 

Nacht 
(22:00-06:00 Uhr) 

in dB(A) 

Krankenhäuser, Schulen, Altenheime 57 47 

Reine und Allgemeine Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

Nach Quellen der Lärmwirkungsforschung kann davon ausgegangen werden, 
dass Lärmbelastungen durch Straßenverkehr oberhalb von 65 dB(A) (Mittelungs-
pegel, tags) mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bewirken /5/. Beurteilungspegel von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts stellen laut dem Rat der Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) /6/ die 
Schwelle für potenzielle Gesundheitsgefährdung dar. 

Oberhalb der Grenze von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts in Aufenthaltsräu-
men, Schlaf- und Kinderzimmern ist die Schwelle der Gesundheitsgefährdung 
nach geltender Rechtsauffassung erreicht /7/. Rechtsurteile der jüngeren Vergan-
genheit ziehen die aktuellen Lärmsanierungswerte für Straßen (für Allgemeines 
Wohngebiet 64 dB(A) tags, 54 dB(A) nachts) für die Bewertung mit heran. Dies hat 
aber bisher mehr einen empfehlenden Charakter, verbindlich anzuwenden sind die 
niedrigeren Werte als anerkannte Gesundheitsgefährdungsschwelle bisher nicht.  
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5 Eingangsdaten 

5.1 Straße 

Die Straße der Einheit stellt die maßgebliche Schallquelle für das Plangebiet dar. 
Die Straßenverkehrsdaten wurden von LK Argus GmbH bereitgestellt und bezie-
hen sich auf eigene Zählungen.  

Für die Fahrbahnoberfläche wird gemäß Angaben des Verkehrsplaners eine Fahr-
bahnoberfläche aus nicht geriffeltem Gussasphalt in Ansatz gebracht.  

Die stärker frequentierte Straße Ruppinier Chaussee liegt deutlich weiter vom 
Plangebiet entfernt und ist aus schalltechnischen Gesichtspunkten als nicht rele-
vant einzustufen. 

In Tabelle 4 sind die emissionsrelevanten Parameter der auf das Plangebiet ein-
wirkenden Straße zusammengestellt. Die Lage der Straße ist der Anlage 1 zu ent-
nehmen. 

Tabelle 4: Eingangsdaten und Emissionspegel Straße Prognose 

Abschnitt 

M 
Kfz/h 

Lkw-Anteile 
% 

vzul 
km/h 

Emissionspegel 
L’ 

dB(A) Lkw1 Lkw2 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Straße der Einheit - 
Ruppinier Chaussee 
bis Plangebietszufahrt 

78 6 2,8 9,3 0,1 0,0 30 69,2 59,0 

Straße der Einheit - 
Plangebietszufahrt bis 
Grabenstraße 

81 6 2,7 7,6 0,4 1,6 30 69,4 59,4 

Erläuterungen: 
DTV: durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

M: maßgebende stündliche Verkehrsstärke 
vzul: zulässige Höchstgeschwindigkeit 
L’:  längenbezogener Schallleistungspegel 
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5.2 Schiene 

Die Verkehrsdaten für das Prognosejahr 2030 der östlich des Plangebietes verlau-
fenden Schienenstrecke Kremmen-Beetz-Sommerfeld wurde von der Deutschen 
Bahn AG übermittelt.  

Die Lage der Schienenstrecke ist der Anlage 1 zu entnehmen, die übermittelten 
Verkehrsdaten zeigt die Abbildung 1. Auf der Strecke verkehren ausschließlich 
dieselbetriebene Regionalbahnen (RV-VT). 

Aus den übermittelten Bahndaten ergibt sich ein längenbezogener Schallleistungs-
pegel von L’W = 79,9 dB(A) für den Tagzeitraum und L’W =74,8 dB(A) für den 
Nachtzeitraum. 

 

Abbildung 1: Verkehrsdaten Schienenstrecke 
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

Die aus dem Verkehrslärm für den Tag- und Nachtzeitraum resultierenden Beur-
teilungspegel im Plangebiet wurden in den Anlagen 2a und 2b als Schallimmissi-
onspläne bei freier Schallausbreitung für den Tag- und Nachtzeitraum in einer 
Höhe von 5,4 m über Gelände dargestellt. Die Berechnungshöhe entspricht damit 
in etwa der Höhe eines 1. Obergeschosses.  

Im Plangebiet liegen die Beurteilungspegel im Tagzeitraum (06:00-22:00 Uhr) zwi-
schen <50 und 56 dB(A). Im Nachtzeitraum (22:00-06:00 Uhr) errechnen sich Be-
urteilungspegel zwischen <40 und 46 dB(A).  

Die rechtlich anerkannte Schwelle der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am 
Tag und 60 dB(A) in der Nacht wird im Plangeltungsbereich nicht erreicht. 

Der Orientierungswert der DIN 18005 /1/ für Allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) am Tag wird bis auf den Nahbereich zur Straße der Einheit (ca. 5m von 
der westlichen Plangebietsgrenze, vgl. mittelgrüne Fläche in Anlage 2a) im ge-
samten Plangebiet eingehalten.  

Im Nachtzeitraum wird der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohn-
gebiete von 45 dB(A) nahezu im gesamten Plangebiet eingehalten. Lediglich im 
Nahbereich der Straße der Einheit (ca. 5m von der westlichen Plangebietsgrenze, 
vgl. mittelgrüne Fläche in Anlage 2b) wird der Orientierungswert um 1 dB über-
schritten. 

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete von 
59 dB(A) am Tag und 49 in der Nacht wird im gesamten Plangebiet eingehalten.  

Aus den Berechnungsergebnissen lassen sich auch Aussagen zu den schalltech-
nischen Bedingungen der Außenwohnbereiche ableiten. Nach gutachterlicher Auf-
fassung sollte für die Bewertung der Erheblichkeit der Lärmbelastung in den Au-
ßenwohnbereichen der Schutzanspruch des Orientierungswertes (Tag) der 
DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) herangezogen werden. Konflikte erge-
ben sich demnach im Plangebiet nicht. 
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7 Maßgebliche Außenlärmpegel 

Zum Schutz gegen Außenlärm werden in der DIN 4109 Anforderungen an die Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen beschrieben. Die maßgeblichen Außenlärm-
pegel nach DIN 4109, Teil 1, Abschnitt 7.2 ergeben sich gemäß Teil 2 /8/, Ab-
schnitt 4.4.5 

 für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 
von 3 dB 

 für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel mit einem Zuschlag 
von 3 dB plus einem Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtli-
chen Störwirkung, dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-
nutzt werden. 

Der Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung zum be-
sonderen Schutz des Nachtschlafes wird aus den nächtlichen Beurteilungspegeln 
mit einem Zuschlag von 10 dB gebildet, sofern die Pegeldifferenz zwischen Tag 
und Nachtpegel unter 10 dB beträgt. 

Für die Berücksichtigung von möglichem Gewerbelärm wird gemäß DIN 4109 der 
maßgebliche Immissionsrichtwert der TA Lärm für die jeweilige Gebietsnutzung 
(hier Allgemeines Wohngebiet) herangezogen.  

Der Gesamtpegel wird in energetischer Addition gemäß DIN 4109 Teil 2 gebildet. 

In Anlage 3 sind die maßgeblichen Außenlärmpegel für nicht überwiegend zum 
Schlafen und überwiegend zum Schlafen geeignete Räume dargestellt.  
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8 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die Stadt Kremmen plant für ein Gebiet östlich der Straße der Einheit und südlich 
des Wiesenring die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 „Rhingärten“.  
Planungsziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung zum Schutz vor lärmbedingten Umweltbe-
einträchtigungen ist eine schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Ge-
räuschbelastung durch den Straßen- und Schienenverkehr auf den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans durchgeführt und anhand der DIN 18005 – Schall-
schutz im Städtebau bewertet worden.  

Im Tag- und Nachtzeitraum werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für All-
gemeine Wohngebiete nahezu im gesamten Plangebiet eingehalten. Lediglich im 
Nahbereich der Straße der Einheit werden die Orientierungswerte um ca. 1 dB 
überschritten. 

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete wird im 
gesamten Plangebiet tags und nachts eingehalten.  

Schalltechnische Konfliktlagen hinsichtlich der Aufenthaltsqualität auf Außenwohn-
bereiche wurden nicht ermittelt.  

Die Berechnung der maßgeblichen Außenlärmpegel zeigt, dass keine erhöhten 
Anforderungen an den baulichen Schallschutz gestellt werden müssen.  

Aus schalltechnischen Gesichtspunkten kann auf Festsetzungen zum Schall-
schutz im Bebauungsplan verzichtet werden. 

 

 

Hamburg, 15.10.2021 

 

 

 

i.V. Felix Neumann i.A. Frederike Lommes 
LÄRMKONTOR GmbH LÄRMKONTOR GmbH 
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9 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Lageplan 

Anlage 2a: Schallimmissionsplan Verkehr, Tag 

Anlage 2b: Schallimmissionsplan Verkehr, Nacht 

Anlage 3: Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 
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